
Stand: Juli 07 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Schulungsveranstaltungen 

der 
NAFI


-Unternehmensgruppe 

Lütmarser Str. 60 
37671 Höxter 

Telefon: 05271 / 931-0  Fax: 05271 / 931-111 
E-Mail: service@nafi.de  Internet: www.nafi.de 

 
Für die Teilnahme an den Schulungsveranstaltungen der NAFI-Unternehmensgruppe gelten die 
nachfolgenden Geschäftsbedingungen verbindlich. Die Leistungen gegenüber den Teilnehmern 
werden ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen erbracht. 
 

1. Anmeldung, Teilnahmeberechtigung und Vertragsabschluss 
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen erfolgt ausschließlich über unsere Homepage mittels des für die 
jeweilige Veranstaltung vorgesehenen Anmeldeformulars. Anmeldeberechtigt für Veranstaltungen, die sich 
an Kunden von der NAFI-Unternehmensgruppe richten, sind ausschließlich bei der NAFI-Unternehmens-
gruppe registrierte Lizenznehmer. Diese sind berechtigt, mehrere teilnahmeberechtigte Personen für eine 
Veranstaltung zu benennen. Die Buchung der Anmeldung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Ein 
bindender Vertrag zwischen den Parteien kommt erst mit einer schriftlichen Bestätigung der Anmeldung 
durch die NAFI-Unternehmensgruppe zustande. 
 
2. Rechnungsstellung und Fälligkeit 
Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Übersendung der Anmeldebestätigung. Die Rechnung ist sofort in 
voller Höhe ohne Abzug zur Zahlung fällig. Die NAFI-Unternehmensgruppe behält sich vor, Teilnehmer für 
die bei Veranstaltungsbeginn die Teilnahmegebühr noch nicht entrichtet ist, von der Teilnahme auszu-
schließen. 
 
3. Rücktritt 
Die Stornierung einer Veranstaltung ist gegen eine Gebühr von 40,00 €  bis vier  Wochen vor dem jeweiligen 
Veranstaltungstermin möglich. Danach wird die volle Teilnahmegebühr -pro Teilnehmer- fällig, es sei denn, 
es wird ein Ersatzteilnehmer gestellt. Zur Fristwahrung müssen Rücktrittserklärungen schriftlich per Post oder 
per Telefax eingehen.  
 
4. Absage von Veranstaltungen 
Wenn die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen oder infolge höherer Gewalt (z. B.: plötzliche 
Erkrankung des Referenten) seitens der NAFI-Unternehmensgruppe abgesagt werden muss, wird die 
Teilnahmegebühr zurückerstattet. Für vergebliche Aufwendungen oder sonstige Nachteile, die dem Kunden 
durch die Absage entstehen, kommt die NAFI-Unternehmensgruppe nicht auf. 
Die NAFI-Unternehmensgruppe storniert die Schulungstermine -gemäß den fristgerechten Rücktritts-
bedingungen des jeweiligen Veranstaltungshotels-, an denen nicht genügend Anmeldungen bis zu diesem 
Zeitpunkt  vorliegen.  
 
5. Änderungsvorbehalte 
Die NAFI-Unternehmensgruppe behält sich vor, notwendige inhaltliche und organisatorische Änderungen 
vor oder während der Veranstaltung vorzunehmen, soweit diese den Gesamtcharakter der angekündigten 
Veranstaltung nicht wesentlich ändern. Die NAFI-Unternehmensgruppe ist berechtigt, die vorgesehenen 
Referenten im Bedarfsfall durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleich qualifizierte Personen 
zu ersetzen. 
 
6. Leistungsinhalte 
Die Leistungsinhalte richten sich nach den in den jeweiligen Veranstaltungsbeschreibungen enthaltenen 
Angaben. 
 
7. Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine 
Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten wirtschaftlichen Zweck möglichst 
nahe kommt. Entsprechendes gilt im Fall von ungewollten Regelungslücken. 
Anwendbar auf das Vertragsverhältnis ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist, soweit eine Vereinbarung zwischen den Parteien hierüber zulässig ist, für alle 
Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag Höxter. 

 


